Unterlagen zur Veranstaltung: „EU-Erweiterung – Auswirkungen auf das Mühlviertel“

1) EU- Erweiterung und Tourismus:
Die EU- Erweiterung bringt für den österreichischen Tourismus enorme Wachstumspotentiale. Ab Mitte 2004 werden rund 300.000 zusätzliche Nächtigungen pro Jahr durch die neuen EU-Mitgliedsländer erwartet. Der Anteil osteuropäischer Gäste in Österreich soll von derzeit 2,7 Prozent in den kommenden Jahren verdoppelt werden.
Bei den Gästen aus Tschechien, Polen, Ungarn und Slowenien gibt es starke Steigerungsraten von jährlich bis zu 15 %. Diese Gäste werden die Reisebilanz Österreichs weiter entscheidend verbessern. Schon derzeit bringen es die Tschechen, Polen und Ungarn auf jeweils über 800.000 Nächtigungen. 

Als konkretes Beispiel für positive Perspektiven kann der Höhenkurort Semmering genannt werden. Gäste aus Ungarn haben derzeit einen Nächtigungsanteil von acht Prozent. 1937 dagegen betrug dieser Anteil am Semmering 37 %. Hier kann an alte Traditionen angeknüpft werden.

Ad Oberösterreich: Vor allem das Mühlviertel kann überdurchschnittlich profitieren. Derzeit sind die Gäste aus den künftigen EU-Staaten in Oberösterreich noch eine verschwindende Größe. Pro Jahr verbringen zum Beispiel rund 20.000 Tschechen ihren Urlaub in Oberösterreich. Ihre 50.000 Nächtigungen sind gerade einmal 0,8 Prozent der Gesamtnächtigungen in Oberösterreich. Für den österreichischen Tourismus existiert hier noch enormes Potenzial.

2) Zollformalitäten Warenverkehr:

„ Alles ist so wie mit Deutschland “- diese Aussage bedeutett, dass sich ab dem Beitritt der 10 neuen Ländern, für Unternehmen, welche bereits jetzt mit den „alten“ EU – Staaten“ Geschäftbeziehungen haben, jedes Verfahren (Zoll, Steuer, Statistik) so gestaltet ist, wie wenn der Geschäftspartner nicht in Tschechien, sondern in Deutschland angesiedelt wäre.

Die EU stellt ein einheitliches Zollsystem dar. Innerhalb der EU gibt es keine Zollschranken. Ist eine Ware aus einem Nicht EU Land einmal in die EU eingeführt, kann sie als Freiware der EU unbeschränkt in der EU zirkulieren.

Ursprungsnachweise:

Da es keine Zölle und auch keine Zollverfahren innerhalb der EU gibt, gilt dann auch zwischen der Österreich und z.B. Polen die Lieferantenerklärung Nr. 1207 aus 2001 als Ursprungsnachweis, wenn dieser nötig ist. EUR1 Formulare oder Ursprungserklärungen auf Handelspapieren gehören dann der Vergangenheit an, wenn Waren aus den 10 neuen Staaten bezogen oder geliefert werden.

3) AN-Freizügigkeit:

Es ist zumindest 2 Jahre nach dem Beitritt weiterhin die Bewilligung nach dem  AuslBG notwendig.  Damit sind Staatsangehörige aus den Beitrittsstaaten nur bewilligbar, wenn sie „Schlüsselkräfte“ sind. Kein Zuzug von Facharbeitern möglich, Bewilligung AMS.

Saisoniers: können nur in der Land- und Forstwirtschaft und im Tourismus befristet für 6 Monate beschäftigt werden, Saisonbewilligung muss durch Arbeitgeber beim AMS beantragt werden. Durch den Beitritt erfolgt keine Ausdehnung der geltenden Saisonierbestimmungen. (Dzt. Stand, Änderungen im Begutachtungsverfahren sind nicht auszuschließen)

Im Rahmen von Saisonkontingenten sind ab dem 1.5.2004 Staatsangehörige aus den Beitrittsstaaten bevorzugt zu bewilligen.

4) Entsendung von Arbeitnehmern:

Grundsätzlich gilt die Dienstleistungsfreiheit mit vorübergehender Entsendung von Arbeitskräften im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 96/71/EG (Entsenderichtlinie) zwischen den 15 alten EU- Mitgliedstaaten und den neuen Mitgliedstaaten der EU ab dem Wirksamwerden des Beitritts (ab dem 1.5.2004). Um tatsächliche oder drohende schwerwiegende Störungen in bestimmten empfindlichen Dienstleistungssektoren auf dem Arbeitsmarkt zu begegnen, die sich aus der länderübergreifenden Erbringung von Dienstleistungen ergeben könnten, kann Österreich die zeitweilige grenzüberschreitende Beschäftigung von Arbeitnehmern einschränken, deren Recht, in Österreich eine Arbeit aufzunehmen, nationalen Maßnahmen unterliegt. 

In folgende Sektoren wird Österreich von dieser Ermächtigung Gebrauch machen:


· Gärtnerische Dienstleistungen gemäß europäischem NACE- Code  01.41;

· Be- und Verarbeitung von Natursteinen a.n.g. (anderweitig nicht genannt) gemäß europäischem NACE- Code  26.7; 
· Herstellung von Stahl- und Leichtmetallkonstruktionen gemäß europäischem NACE- Code  28.11;

· Baugewerbe einschließlich verwandter Wirtschaftszweige gemäß europäischen NACE- Codes  45.1 bis 4 und die im Anhang zur Richtlinie 96/71/EG aufgeführten Tätigkeiten;

· Schutzdienste gemäß europäischem NACE- Code  74.60;

· Reinigung von Gebäuden, Inventar und Verkehrsmitteln gemäß europäischem NACE- Code  74.70;

· Hauskrankenpflege gemäß europäischem NACE- Code  85.14;

· Sozialwesen a.n.g. (anderweitig nicht genannt) gemäß europäischem NACE-Code 85.32.

Zur Lage in Tschechien haben wir von der AHSt Prag folgende Mitteilung bekommen: In Tschechien fehlt für den freien grenzüberschreitenden Dienstleistungsverkehr noch immer eine deutliche gesetzliche Unterscheidung zwischen vorübergehend im Land erbrachten Dienstleistungen und Dienstleistungen, die mit einer dauerhaften Niederlassung in Tschechien verbunden sind.  

Die zuständigen tschechischen Behörden haben folgende Auskunft gegeben:

· Die entsprechende Legislative befindet sich derzeit in Ausarbeitung und wird spätestens mit EU-Beitritt Tschechiens veröffentlicht bzw. in Kraft treten.

· Die Bestimmungen betreffend die grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen sollen ca. im März/April bekannt gemacht werden.

· Eine Kopie des Gewerbescheins sollte ein ausreichender Nachweis sein und eine behördlich bestätigte tschechische Übersetzung wird bei einer eventuellen Kontrolle die ganze Kontrollprozedur beschleunigen und vereinfachen.

· Die Meldebestätigung einer lokal zuständigen Sozialversicherungsanstalt sollte akzeptiert werden; auch in diesem Fall wird eine behördlich bestätigte tschechische Übersetzung Komplikationen ersparen.

· Bis jetzt sind die Kontrollorgane vor allem die Fremdenpolizei und das lokal zuständige Gewerbeamt, aber im Zusammenhang mit der neu vorbereiteten Legislative kann man nach dem EU-Beitritt Tschechiens gewisse Änderungen erwarten.

5) Schengenkontrolle:

Der Beitritt der 10 neuen Länder zur EU bedeutet nicht die automatische Eingliederung in den Schengener- Raum. Es ist nicht zu erwarten, dass die 2004 beitretenden Länder in der Lage sein werden, bereits mit ihrem Beitritt den vollständigen Schengen-Besitzstand zu übernehmen. Das bedeutet, dass die nunmehrigen internen Grenzkontrollen (Personenkontrollen) solange aufrecht erhalten werden, bis den jeweiligen EU-Staaten eine Implementierung des gesamten Schengen-Besitzstandes möglich ist.

Die EU-Erweiterung wird jedoch die Abfertigung an Österreichs Grenzen zu den neuen EU-Mitgliedern ab 1. Mai 2004 einfacher machen. Durch das "One-Stop"-Prinzip werden sich Reisende ab diesem Zeitpunkt eine Kontrolle ersparen, da österreichische Beamte mit den Kollegen ihrer Nachbarländer die Überprüfungen gemeinsam durchführen werden. Das ist einer der Kernpunkte eines neuen Konzepts zur Grenzkontrolle, das vom Innenministerium für die Zeit ab der EU-Erweiterung erstellt wurde. 

6) Verkehrsaufkommen:

Insgesamt wird sich das Transportaufkommen durch österreichische Unternehmen im Straßengüterverkehr von 1999 bis 2015 um ca. 15% erhöhen, der Anteil der österreichischen Frächter am gesamten Transportaufkommen auf der Straße wird in diesem Zeitraum aber von etwa vier Fünftel auf rund zwei Drittel zurückgehen.

Transitverkehr durch Österreich:
Heute liegt der relative Anteil der österreichischen Unternehmen am Transit durch Österreich bei etwa 10%. Es ist davon auszugehen, dass dieser Anteil nach der EU-Erweiterung durch die Konkurrenz der MOEL-Unternehmer aber auch durch eine verstärkte Konkurrenz aus Westeuropa nach dem Auslaufen des Transitvertrages nicht gehalten werden kann.

In der Zeit nach den EU-Beitritten wird es im Transportaufkommen durch österreichische Frächter im Transit durch Österreich zu Rückgängen kommen, die durch deutliche Zuwächse im prognostizierten Transitaufkommen bis 2015 jedoch kompensiert werden.

Insgesamt ist von 1999 bis 2015 mit einer Zunahme im Transitaufkommen durch

österreichische Unternehmen um ein Drittel zu rechnen. Für den ostrelevanten Transit (West-Ost Transit sowie Ost-Ost Transit) wird der Zuwachs für die österreichischen Transporteure mit etwa 10% jedoch geringer ausfallen.

Transporte von ausländischen Unternehmen bis 2015:

Bezüglich des Transportaufkommens im Straßengüterverkehr in und durch Österreich erfolgt heute jeder fünfte Transport durch einen ausländischen Frächter (einschließlich West- als auch Mittel-/Osteuropa). Durch die veränderten Rahmenbedingungen und die erhöhte Konkurrenzsituation werden nach den EU-Beitritten Frächter aus den MOEL verstärkt am österreichischen Transportmarkt partizipieren.

Nach den EU-Beitritten werden Transportunternehmen aus den MOEL sowohl im

grenzüberschreitenden Verkehr als auch im österreichischen Binnenverkehr Marktanteile übernehmen. Zwar wird die Kabotage mit Übergangsfristen bis zu 5 Jahre geschützt bleiben, doch ist ein gewisses Maß an illegaler Kabotage nicht auszuschließen, da die Kontrollen in diesem Bereich sehr schwierig sind.

Nach Auslaufen der Kabotage-Übergangsfristen ist ein deutlicher Anstieg im Transportaufkommen durch MOEL-Frächter zu erwarten, wobei hier insbesondere der regionale Verkehr in den grenznahen Regionen betroffen sein wird. Der regionale Transport in den grenznahen Regionen durch MOEL-Unternehmen könnte bis 2015 über 60% des erweiterungsbedingten Zuwachses im Aufkommen durch ausländische Unternehmen ausmachen.

7) Strukturfonds 2004 – 2006, insbesondere Tschechien

Die Kommission hat am 18. Dez. 2003 bekannt gegeben, dass die Verhandlungen über die Strategie zur Durchführung der Strukturfonds von 2004 bis 2006 mit allen neuen Mitgliedstaaten abgeschlossen sind. Die Programmplanungsdokumente (Einheitliche Programmplanungsdokumente - EPPD, Gemeinschaftliche Förderkonzepte - GFK) werden aber erst mit dem Beitritt am 1. Mai 2004 förmlich genehmigt.

Insgesamt belaufen sich die Strukturmaßnahmen in den neuen Mitgliedstaaten auf ca. 22 Mrd Euro (2004-2006). Davon entfallen 1,525 Mrd Euro auf die Tschechische Republik. Prag ist Ziel 2-Gebiet und erhält 70 Mio Euro im Rahmen des EPPD für die Region Prag. Der Rest des Landes ist Ziel 1-Gebiet und erhält 1,454 Mrd Euro im Rahmen des GFK, das 5 operationelle Programme beinhaltet:

- Industrie und Unternehmen (261 Mio Euro)

- Infrastruktur (246 Mio Euro)

- Entwicklung der Humanressourcen (319 Mio Euro)

- Ländliche Entwicklung und multifunktionale Landwirtschaft (174 Mio Euro)

- gemeinsames regionales Programm (454 Mio Euro)

Nach Art. 32 der Beitrittsakte werden für die Heranführungsinstrumente PHARE, ISPA, SAPARD seit 1.1.2004 keine Mittelbindungen mehr vorgenommen. Dafür nehmen die neuen Mitgliedstaaten seit Jahresbeginn unter denselben Bedingungen wie die alten Mitgliedstaaten an den Gemeinschaftsprogrammen teil. Von 1.1.2004 bis 30.4.2004 gilt allerdings nur ein Haushaltsplan für die EU-15. Der Haushalt für die EU-25 tritt erst mit 1.5.2004 als Berichtigungshaushalt (vereinfachtes Verfahren) in Kraft, ab dann dürfen für die neuen Mitgliedstaaten auch Mittel für Förderprogramme bereitgestellt werden. Dabei erhöhen sich die Strukturfonds betragsmäßig von 34 Mrd Euro (EU-15) auf 41 Mrd Euro (EU-25).

8) Kriminalität

Es gilt festzuhalten, dass bei Auswertung der Kriminalitätsstatistik nach Nationalitäten ein verschwindend kleiner Anteil auf die beitretenden Länder entfällt.


So sind - ohne dies nun als wertendes Ranking aufzufassen - mehr Tatverdächtige aus Deutschland (2,84 % aller Tatverdächtigen) in der Statistik erfasst, als von Polen (0,92 % aller Tatverdächtigen), Ungarn (0,68 %), der Slowakei (0,54 %) Tschechien (0,43%) und Slowenien (0,24%) zusammen. Das heißt die unmittelbaren Nachbarländer Österreichs nehmen in der Kriminalitätsstatistik einen geringen Anteil ein.

 

Insgesamt gab es im Jahr 2002 genau 210.713 Tatverdächtige; davon 51 448 aus dem Ausland (24,42 %). 
	Land 
	Anzahl Tatverdächtigte
	 Prozentueller Anteil
an allen Tatverdächtigten 

	 Jugoslawien 
	7624
	3,62%

	 Türkei 
	6680
	3,17%

	 Deutschland 
	5992
	2,84%

	 Bosnien-Herzegowina 
	4455
	2,11%

	 Rumänien 
	3131
	1,49%

	 Kroatien 
	2090
	0,99%

	 Polen 
	1943
	0,92%

	 Ungarn 
	1424
	0,68%

	 Nigeria 
	1229
	0,58%

	 Slowakei 
	1142
	0,54%

	 Georgien 
	1007
	0,48%

	 Tschechien 
	907
	0,43%

	 Italien 
	848
	0,40%

	 Bulgarien 
	832
	0,39%

	 Mazedonien 
	738
	0,35%

	 Rußland 
	630
	0,30%

	 Armenien 
	577
	0,27%

	 Niederlande 
	574
	0,27%

	 Moldawien 
	516
	0,24%

	 Slowenien 
	503
	0,24%


Kriminalitätsstatistik 2002, BMI
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Abbidung 3 Entiekung des Stclengitenerkebrs in Ostrreich von 1999 bis 2015 noch Verkehvsart



Anhang: Grafiken zum Verkehr
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Abbikdung 34: Entwicklung des osielevarten SiraBiengdterverkehrs in Osterrsich von 1999 bis 2015 nach Verkshrsart




